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§ 13§ 13§ 13§ 13    EröffnungsantragEröffnungsantragEröffnungsantragEröffnungsantrag    
(1) Das Insolvenzverfahren wird nur auf schriftlichen Antrag eröffnet. Antragsberechtigt 
sind die Gläubiger und der Schuldner. Dem Antrag des Schuldners ist ein Verzeichnis der 
Gläubiger und ihrer Forderungen beizufügen. Wenn der Schuldner einen Geschäftsbetrieb 
hat, der nicht eingestellt ist, sollen in dem Verzeichnis besonders kenntlich gemacht 
werden  

1. die höchsten Forderungen, 
2. die höchsten gesicherten Forderungen, 
3. die Forderungen der Finanzverwaltung, 
4. die Forderungen der Sozialversicherungsträger sowie 
5. die Forderungen aus betrieblicher Altersversorgung. 

Der Schuldner hat in diesem Fall auch Angaben zur Bilanzsumme, zu den Umsatzerlösen 
und zur durchschnittlichen Zahl der Arbeitnehmer des vorangegangenen Geschäftsjahres 
zu machen. Die Angaben nach Satz 4 sind verpflichtend, wenn  

1. der Schuldner Eigenverwaltung beantragt, 
2. der Schuldner die Merkmale des § 22a Absatz 1 erfüllt oder 
3. die Einsetzung eines vorläufigen GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses beantragt wurde. 

Dem Verzeichnis nach Satz 3 und den Angaben nach den Sätzen 4 und 5 ist die Erklärung 
beizufügen, dass die enthaltenen Angaben richtig und vollständig sind. 

(2) Der Antrag kann zurückgenommen werden, bis das Insolvenzverfahren eröffnet oder 
der Antrag rechtskräftig abgewiesen ist. 

(3) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates für die Antragstellung durch den Schuldner ein Formular 
einzuführen. Soweit nach Satz 1 ein Formular eingeführt ist, muss der Schuldner dieses 
benutzen. Für Verfahren, die von den Gerichten maschinell bearbeitet, und für solche, die 
nicht maschinell bearbeitet werden, können unterschiedliche Formulare eingeführt 
werden. 
 
§ 21§ 21§ 21§ 21    Anordnung vorläufiger MaßnahmenAnordnung vorläufiger MaßnahmenAnordnung vorläufiger MaßnahmenAnordnung vorläufiger Maßnahmen    
(1) Das Insolvenzgericht hat alle Maßnahmen zu treffen, die erforderlich erscheinen, um 
bis zur Entscheidung über den Antrag eine den Gläubigern nachteilige Veränderung in der 
Vermögenslage des Schuldners zu verhüten. Gegen die Anordnung der Maßnahme steht 
dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu. 

(2) Das Gericht kann insbesondere  

1. einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen, für den § 8 Abs. 3 und die §§ 56, 
56a, 58 bis 66 entsprechend gelten; 

1a. einen vorläufigen GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss einsetzen, für den § 67 Absatz 2 und die 
§§ 69 bis 73 entsprechend gelten; zu Mitgliedern des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses können 
auch Personen bestellt werden, die erst mit Eröffnung des Verfahrens Gläubiger 
werden; 

2. dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegen oder anordnen, dass 
Verfügungen des Schuldners nur mit Zustimmung des vorläufigen 
Insolvenzverwalters wirksam sind; 

3. Maßnahmen der Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner untersagen oder 
einstweilen einstellen, soweit nicht unbewegliche Gegenstände betroffen sind; 

4. eine vorläufige Postsperre anordnen, für die die §§ 99, 101 Abs. 1 Satz 1 entsprechend 
gelten; 

5. anordnen, dass Gegenstände, die im Falle der Eröffnung des Verfahrens von § 166 
erfasst würden oder deren Aussonderung verlangt werden könnte, vom Gläubiger 
nicht verwertet oder eingezogen werden dürfen und dass solche Gegenstände zur 
Fortführung des Unternehmens des Schuldners eingesetzt werden können, soweit 
sie hierfür von erheblicher Bedeutung sind; § 169 Satz 2 und 3 gilt entsprechend; ein 
durch die Nutzung eingetretener Wertverlust ist durch laufende Zahlungen an den 
Gläubiger auszugleichen. Die Verpflichtung zu Ausgleichszahlungen besteht nur, 
soweit der durch die Nutzung entstehende Wertverlust die Sicherung des 
absonderungsberechtigten Gläubigers beeinträchtigt. Zieht der vorläufige 
Insolvenzverwalter eine zur Sicherung eines Anspruchs abgetretene Forderung 
anstelle des Gläubigers ein, so gelten die §§ 170, 171 entsprechend. 

Die Anordnung von Sicherungsmaßnahmen berührt nicht die Wirksamkeit von 
Verfügungen über Finanzsicherheiten nach § 1 Abs. 17 des Kreditwesengesetzes und die 
Wirksamkeit der Verrechnung von Ansprüchen und Leistungen aus Zahlungsaufträgen, 
Aufträgen zwischen Zahlungsdienstleistern oder zwischengeschalteten Stellen oder 
Aufträgen zur Übertragung von Wertpapieren, die in Systeme nach § 1 Abs. 16 des 
Kreditwesengesetzes eingebracht wurden. Dies gilt auch dann, wenn ein solches 
Rechtsgeschäft des Schuldners am Tag der Anordnung getätigt und verrechnet oder eine 
Finanzsicherheit bestellt wird und der andere Teil nachweist, dass er die Anordnung weder 
kannte noch hätte kennen müssen; ist der andere Teil ein Systembetreiber oder 
Teilnehmer in dem System, bestimmt sich der Tag der Anordnung nach dem Geschäftstag 
im Sinne des § 1 Absatz 16b des Kreditwesengesetzes. 

(3) Reichen andere Maßnahmen nicht aus, so kann das Gericht den Schuldner 
zwangsweise vorführen und nach Anhörung in Haft nehmen lassen. Ist der Schuldner 
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keine natürliche Person, so gilt entsprechendes für seine organschaftlichen Vertreter. Für 
die Anordnung von Haft gilt § 98 Abs. 3 entsprechend. 
 
§ 22a§ 22a§ 22a§ 22a    Bestellung eines vorläufigen Bestellung eines vorläufigen Bestellung eines vorläufigen Bestellung eines vorläufigen GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses    
(1) Das Insolvenzgericht hat einen vorläufigen GläubGläubGläubGläubigerausschussigerausschussigerausschussigerausschuss nach § 21 Absatz 2 
Nummer 1a einzusetzen, wenn der Schuldner im vorangegangenen Geschäftsjahr 
mindestens zwei der drei nachstehenden Merkmale erfüllt hat:  

1. mindestens 4 840 000 Euro Bilanzsumme nach Abzug eines auf der Aktivseite 
ausgewiesenen Fehlbetrags im Sinne des § 268 Absatz 3 des Handelsgesetzbuchs; 

2. mindestens 9 680 000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem 
Abschlussstichtag; 

3. im Jahresdurchschnitt mindestens fünfzig Arbeitnehmer. 

(2) Das Gericht soll auf Antrag des Schuldners, des vorläufigen Insolvenzverwalters oder 
eines Gläubigers einen vorläufigen GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss nach § 21 Absatz 2 Nummer 1a 
einsetzen, wenn Personen benannt werden, die als Mitglieder des vorläufigen 
GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses in Betracht kommen und dem Antrag Einverständniserklärungen der 
benannten Personen beigefügt werden. 

(3) Ein vorläufiger GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss ist nicht einzusetzen, wenn der Geschäftsbetrieb 
des Schuldners eingestellt ist, die Einsetzung des vorläufigen GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses im 
Hinblick auf die zu erwartende Insolvenzmasse unverhältnismäßig ist oder die mit der 
Einsetzung verbundene Verzögerung zu einer nachteiligen Veränderung der 
Vermögenslage des Schuldners führt. 

(4) Auf Aufforderung des Gerichts hat der Schuldner oder der vorläufige Insolvenzverwalter 
Personen zu benennen, die als Mitglieder des vorläufigen GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses in 
Betracht kommen. 
 
§ 27§ 27§ 27§ 27    EröffnungsbeschlussEröffnungsbeschlussEröffnungsbeschlussEröffnungsbeschluss    
(1) Wird das Insolvenzverfahren eröffnet, so ernennt das Insolvenzgericht einen 
Insolvenzverwalter. § 270 bleibt unberührt. 

(2) Der Eröffnungsbeschluss enthält:  

1. Firma oder Namen und Vornamen, Geburtsdatum, Registergericht und 
Registernummer, unter der der Schuldner in das Handelsregister eingetragen ist, 
Geschäftszweig oder Beschäftigung, gewerbliche Niederlassung oder Wohnung des 
Schuldners; 

2. Namen und Anschrift des Insolvenzverwalters; 

3. die Stunde der Eröffnung; 
4. die Gründe, aus denen das Gericht von einem einstimmigen Vorschlag des 

vorläufigen GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses zur Person des Verwalters abgewichen ist; dabei 
ist der Name der vorgeschlagenen Person nicht zu nennen. 

(3) Ist die Stunde der Eröffnung nicht angegeben, so gilt als Zeitpunkt der Eröffnung die 
Mittagsstunde des Tages, an dem der Beschluss erlassen worden ist. 
 
§ 35§ 35§ 35§ 35    Begriff der InsolvenzmasseBegriff der InsolvenzmasseBegriff der InsolvenzmasseBegriff der Insolvenzmasse    
(1) Das Insolvenzverfahren erfasst das gesamte Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der 
Eröffnung des Verfahrens gehört und das er während des Verfahrens erlangt 
(Insolvenzmasse). 

(2) Übt der Schuldner eine selbstständige Tätigkeit aus oder beabsichtigt er, demnächst 
eine solche Tätigkeit auszuüben, hat der Insolvenzverwalter ihm gegenüber zu erklären, 
ob Vermögen aus der selbstständigen Tätigkeit zur Insolvenzmasse gehört und ob 
Ansprüche aus dieser Tätigkeit im Insolvenzverfahren geltend gemacht werden können. 
§ 295 Absatz 3 gilt entsprechend. Auf Antrag des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses oder, wenn ein 
solcher nicht bestellt ist, der Gläubigerversammlung ordnet das Insolvenzgericht die 
Unwirksamkeit der Erklärung an. 

(3) Die Erklärung des Insolvenzverwalters ist dem Gericht gegenüber anzuzeigen. Das 
Gericht hat die Erklärung und den Beschluss über ihre Unwirksamkeit öffentlich bekannt 
zu machen. 
 
§ 54§ 54§ 54§ 54    Kosten des InsolvenzverfahrensKosten des InsolvenzverfahrensKosten des InsolvenzverfahrensKosten des Insolvenzverfahrens    
Kosten des Insolvenzverfahrens sind:  

1. die Gerichtskosten für das Insolvenzverfahren; 
2. die Vergütungen und die Auslagen des vorläufigen Insolvenzverwalters, des 

Insolvenzverwalters und der Mitglieder des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses. 
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§ 56a§ 56a§ 56a§ 56a    Gläubigerbeteiligung bei der VerwalterbestellungGläubigerbeteiligung bei der VerwalterbestellungGläubigerbeteiligung bei der VerwalterbestellungGläubigerbeteiligung bei der Verwalterbestellung    
(1) Vor der Bestellung des Verwalters ist dem vorläufigen GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss Gelegenheit 
zu geben, sich zu den Anforderungen, die an den Verwalter zu stellen sind, und zur Person 
des Verwalters zu äußern, soweit dies nicht offensichtlich zu einer nachteiligen 
Veränderung der Vermögenslage des Schuldners führt. 

(2) Das Gericht darf von einem einstimmigen Vorschlag des vorläufigen 
GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses zur Person des Verwalters nur abweichen, wenn die vorgeschlagene 
Person für die Übernahme des Amtes nicht geeignet ist. Das Gericht hat bei der Auswahl 
des Verwalters die vom vorläufigen GGGGläubigerausschussläubigerausschussläubigerausschussläubigerausschuss beschlossenen Anforderungen an 
die Person des Verwalters zugrunde zu legen. 

(3) Hat das Gericht mit Rücksicht auf eine nachteilige Veränderung der Vermögenslage 
des Schuldners von einer Anhörung nach Absatz 1 abgesehen, so kann der vorläufige 
GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss in seiner ersten Sitzung einstimmig eine andere Person als die 
bestellte zum Insolvenzverwalter wählen. 
 
§ 59§ 59§ 59§ 59    Entlassung des InsolvenzverwaltersEntlassung des InsolvenzverwaltersEntlassung des InsolvenzverwaltersEntlassung des Insolvenzverwalters    
(1) Das Insolvenzgericht kann den Insolvenzverwalter aus wichtigem Grund aus dem Amt 
entlassen. Die Entlassung kann von Amts wegen oder auf Antrag des Verwalters, des 
GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses oder der Gläubigerversammlung erfolgen. Vor der Entscheidung des 
Gerichts ist der Verwalter zu hören. 

(2) Gegen die Entlassung steht dem Verwalter die sofortige Beschwerde zu. Gegen die 
Ablehnung des Antrags steht dem Verwalter, dem GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss oder, wenn die 
Gläubigerversammlung den Antrag gestellt hat, jedem Insolvenzgläubiger die sofortige 
Beschwerde zu. 
 
§ 64§ 64§ 64§ 64    Festsetzung durch das GerichtFestsetzung durch das GerichtFestsetzung durch das GerichtFestsetzung durch das Gericht    
(1) Das Insolvenzgericht setzt die Vergütung und die zu erstattenden Auslagen des 
Insolvenzverwalters durch Beschluss fest. 

(2) Der Beschluss ist öffentlich bekanntzumachen und dem Verwalter, dem Schuldner und, 
wenn ein GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss bestellt ist, den Mitgliedern des Ausschusses besonders 
zuzustellen. Die festgesetzten Beträge sind nicht zu veröffentlichen; in der öffentlichen 
Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass der vollständige Beschluss in der 
Geschäftsstelle eingesehen werden kann. 

(3) Gegen den Beschluss steht dem Verwalter, dem Schuldner und jedem 
Insolvenzgläubiger die sofortige Beschwerde zu. § 567 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung gilt 
entsprechend. 
 
§ 66§ 66§ 66§ 66    RechnungslegungRechnungslegungRechnungslegungRechnungslegung    
(1) Der Insolvenzverwalter hat bei der Beendigung seines Amtes einer 
Gläubigerversammlung Rechnung zu legen. Der Insolvenzplan kann eine abweichende 
Regelung treffen. 

(2) Vor der Gläubigerversammlung prüft das Insolvenzgericht die Schlussrechnung des 
Verwalters. Es legt die Schlussrechnung mit den Belegen, mit einem Vermerk über die 
Prüfung und, wenn ein GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss bestellt ist, mit dessen Bemerkungen zur 
Einsicht der Beteiligten aus; es kann dem GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss für dessen Stellungnahme 
eine Frist setzen. Der Zeitraum zwischen der Auslegung der Unterlagen und dem Termin 
der Gläubigerversammlung soll mindestens eine Woche betragen. 

(3) Die Gläubigerversammlung kann dem Verwalter aufgeben, zu bestimmten Zeitpunkten 
während des Verfahrens Zwischenrechnung zu legen. Die Absätze 1 und 2 gelten 
entsprechend. 
 
§ 67§ 67§ 67§ 67    Einsetzung des Einsetzung des Einsetzung des Einsetzung des GGGGläubigerausschussesläubigerausschussesläubigerausschussesläubigerausschusses    
(1) Vor der ersten Gläubigerversammlung kann das Insolvenzgericht einen 
GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss einsetzen. 

(2) Im GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss sollen die absonderungsberechtigten Gläubiger, die 
Insolvenzgläubiger mit den höchsten Forderungen und die Kleingläubiger vertreten sein. 
Dem Ausschuss soll ein Vertreter der Arbeitnehmer angehören. 

(3) Zu Mitgliedern des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses können auch Personen bestellt werden, die 
keine Gläubiger sind. 
 
§ 68§ 68§ 68§ 68    Wahl anderer MitgliederWahl anderer MitgliederWahl anderer MitgliederWahl anderer Mitglieder    
(1) Die Gläubigerversammlung beschließt, ob ein GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss eingesetzt werden 
soll. Hat das Insolvenzgericht bereits einen GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss eingesetzt, so beschließt 
sie, ob dieser beibehalten werden soll. 

(2) Sie kann vom Insolvenzgericht bestellte Mitglieder abwählen und andere oder 
zusätzliche Mitglieder des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses wählen. 
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§ 69§ 69§ 69§ 69    Aufgaben des Aufgaben des Aufgaben des Aufgaben des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses    
Die Mitglieder des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses haben den Insolvenzverwalter bei seiner 
Geschäftsführung zu unterstützen und zu überwachen. Sie haben sich über den Gang der 
Geschäfte zu unterrichten sowie die Bücher und Geschäftspapiere einsehen und den 
Geldverkehr und -bestand prüfen zu lassen. 
 
§ 70§ 70§ 70§ 70    EntlassungEntlassungEntlassungEntlassung    
Das Insolvenzgericht kann ein Mitglied des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses aus wichtigem Grund 
aus dem Amt entlassen. Die Entlassung kann von Amts wegen, auf Antrag des Mitglieds 
des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses oder auf Antrag der Gläubigerversammlung erfolgen. Vor der 
Entscheidung des Gerichts ist das Mitglied des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses zu hören; gegen die 
Entscheidung steht ihm die sofortige Beschwerde zu. 
 
§ 71§ 71§ 71§ 71    Haftung der Mitglieder des Haftung der Mitglieder des Haftung der Mitglieder des Haftung der Mitglieder des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses    
Die Mitglieder des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses sind den absonderungsberechtigten Gläubigern 
und den Insolvenzgläubigern zum Schadenersatz verpflichtet, wenn sie schuldhaft die 
Pflichten verletzen, die ihnen nach diesem Gesetz obliegen. § 62 gilt entsprechend. 
 
§ 72§ 72§ 72§ 72    Beschlüsse des Beschlüsse des Beschlüsse des Beschlüsse des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses    
Ein Beschluss des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses ist gültig, wenn die Mehrheit der Mitglieder an 
der Beschlussfassung teilgenommen hat und der Beschluss mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst worden ist. 
 
§ 73§ 73§ 73§ 73    Vergütung der Mitglieder des Vergütung der Mitglieder des Vergütung der Mitglieder des Vergütung der Mitglieder des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses    
(1) Die Mitglieder des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses haben Anspruch auf Vergütung für ihre 
Tätigkeit und auf Erstattung angemessener Auslagen. Dabei ist dem Zeitaufwand und 
dem Umfang der Tätigkeit Rechnung zu tragen. 

(2) § 63 Abs. 2 sowie die §§ 64 und 65 gelten entsprechend. 
 
§ 74§ 74§ 74§ 74    Einberufung der GläubigerversammlungEinberufung der GläubigerversammlungEinberufung der GläubigerversammlungEinberufung der Gläubigerversammlung    
(1) Die Gläubigerversammlung wird vom Insolvenzgericht einberufen. Zur Teilnahme an der 
Versammlung sind alle absonderungsberechtigten Gläubiger, alle Insolvenzgläubiger, der 
Insolvenzverwalter, die Mitglieder des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses und der Schuldner 
berechtigt. 

(2) Die Zeit, der Ort und die Tagesordnung der Gläubigerversammlung sind öffentlich 
bekanntzumachen. Die öffentliche Bekanntmachung kann unterbleiben, wenn in einer 
Gläubigerversammlung die Verhandlung vertagt wird. 

 
§ 75§ 75§ 75§ 75    Antrag auf EinberufungAntrag auf EinberufungAntrag auf EinberufungAntrag auf Einberufung    
(1) Die Gläubigerversammlung ist einzuberufen, wenn dies beantragt wird:  

1. vom Insolvenzverwalter; 
2. vom GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss; 
3. von mindestens fünf absonderungsberechtigten Gläubigern oder nicht nachrangigen 

Insolvenzgläubigern, deren Absonderungsrechte und Forderungen nach der 
Schätzung des Insolvenzgerichts zusammen ein Fünftel der Summe erreichen, die 
sich aus dem Wert aller Absonderungsrechte und den Forderungsbeträgen aller nicht 
nachrangigen Insolvenzgläubiger ergibt; 

4. von einem oder mehreren absonderungsberechtigten Gläubigern oder nicht 
nachrangigen Insolvenzgläubigern, deren Absonderungsrechte und Forderungen nach 
der Schätzung des Gerichts zwei Fünftel der in Nummer 3 bezeichneten Summe 
erreichen. 

(2) Der Zeitraum zwischen dem Eingang des Antrags und dem Termin der 
Gläubigerversammlung soll höchstens drei Wochen betragen. 

(3) Wird die Einberufung abgelehnt, so steht dem Antragsteller die sofortige Beschwerde 
zu. 
 
§ 79§ 79§ 79§ 79    Unterrichtung der GläubigerversammlungUnterrichtung der GläubigerversammlungUnterrichtung der GläubigerversammlungUnterrichtung der Gläubigerversammlung    
Die Gläubigerversammlung ist berechtigt, vom Insolvenzverwalter einzelne Auskünfte und 
einen Bericht über den Sachstand und die Geschäftsführung zu verlangen. Ist ein 
GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss nicht bestellt, so kann die Gläubigerversammlung den Geldverkehr 
und -bestand des Verwalters prüfen lassen. 
 
§ 97§ 97§ 97§ 97    AuskunftsAuskunftsAuskunftsAuskunfts----    und Mitwirkungspflichten des Schuldnersund Mitwirkungspflichten des Schuldnersund Mitwirkungspflichten des Schuldnersund Mitwirkungspflichten des Schuldners    
(1) Der Schuldner ist verpflichtet, dem Insolvenzgericht, dem Insolvenzverwalter, dem 
GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss und auf Anordnung des Gerichts der Gläubigerversammlung über alle 
das Verfahren betreffenden Verhältnisse Auskunft zu geben. Er hat auch Tatsachen zu 
offenbaren, die geeignet sind, eine Verfolgung wegen einer Straftat oder einer 
Ordnungswidrigkeit herbeizuführen. Jedoch darf eine Auskunft, die der Schuldner gemäß 
seiner Verpflichtung nach Satz 1 erteilt, in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen den Schuldner oder einen in § 52 
Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen des Schuldners nur mit 
Zustimmung des Schuldners verwendet werden. 
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(2) Der Schuldner hat den Verwalter bei der Erfüllung von dessen Aufgaben zu 
unterstützen. 

(3) Der Schuldner ist verpflichtet, sich auf Anordnung des Gerichts jederzeit zur Verfügung 
zu stellen, um seine Auskunfts- und Mitwirkungspflichten zu erfüllen. Er hat alle 
Handlungen zu unterlassen, die der Erfüllung dieser Pflichten zuwiderlaufen. 
 
§ 100§ 100§ 100§ 100    Unterhalt aus der InsolvenzmasseUnterhalt aus der InsolvenzmasseUnterhalt aus der InsolvenzmasseUnterhalt aus der Insolvenzmasse    
(1) Die Gläubigerversammlung beschließt, ob und in welchem Umfang dem Schuldner und 
seiner Familie Unterhalt aus der Insolvenzmasse gewährt werden soll. 

(2) Bis zur Entscheidung der Gläubigerversammlung kann der Insolvenzverwalter mit 
Zustimmung des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses, wenn ein solcher bestellt ist, dem Schuldner den 
notwendigen Unterhalt gewähren. In gleicher Weise kann den minderjährigen 
unverheirateten Kindern des Schuldners, seinem Ehegatten, seinem früheren Ehegatten, 
seinem Lebenspartner, seinem früheren Lebenspartner und dem anderen Elternteil seines 
Kindes hinsichtlich des Anspruchs nach den §§ 1615l, 1615n des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
Unterhalt gewährt werden. 
 
§ 149§ 149§ 149§ 149    WertgegenständeWertgegenständeWertgegenständeWertgegenstände    
(1) Der GläubGläubGläubGläubigerausschussigerausschussigerausschussigerausschuss kann bestimmen, bei welcher Stelle und zu welchen 
Bedingungen Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten hinterlegt oder angelegt werden 
sollen. Ist kein GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss bestellt oder hat der GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss noch keinen 
Beschluss gefasst, so kann das Insolvenzgericht entsprechendes anordnen. 

(2) Die Gläubigerversammlung kann abweichende Regelungen beschließen. 
 
§ 151§ 151§ 151§ 151    Verzeichnis der MassegegenständeVerzeichnis der MassegegenständeVerzeichnis der MassegegenständeVerzeichnis der Massegegenstände    
(1) Der Insolvenzverwalter hat ein Verzeichnis der einzelnen Gegenstände der 
Insolvenzmasse aufzustellen. Der Schuldner ist hinzuzuziehen, wenn dies ohne eine 
nachteilige Verzögerung möglich ist. 

(2) Bei jedem Gegenstand ist dessen Wert anzugeben. Hängt der Wert davon ab, ob das 
Unternehmen fortgeführt oder stillgelegt wird, sind beide Werte anzugeben. Besonders 
schwierige Bewertungen können einem Sachverständigen übertragen werden. 

(3) Auf Antrag des Verwalters kann das Insolvenzgericht gestatten, dass die Aufstellung 
des Verzeichnisses unterbleibt; der Antrag ist zu begründen. Ist ein GläubigerausscGläubigerausscGläubigerausscGläubigerausschusshusshusshuss 
bestellt, so kann der Verwalter den Antrag nur mit Zustimmung des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses 
stellen. 

§ 156§ 156§ 156§ 156    BerichtsterminBerichtsterminBerichtsterminBerichtstermin    
(1) Im Berichtstermin hat der Insolvenzverwalter über die wirtschaftliche Lage des 
Schuldners und ihre Ursachen zu berichten. Er hat darzulegen, ob Aussichten bestehen, 
das Unternehmen des Schuldners im ganzen oder in Teilen zu erhalten, welche 
Möglichkeiten für einen Insolvenzplan bestehen und welche Auswirkungen jeweils für die 
Befriedigung der Gläubiger eintreten würden. 

(2) Dem Schuldner, dem GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss, dem Betriebsrat und dem 
Sprecherausschuss der leitenden Angestellten ist im Berichtstermin Gelegenheit zu 
geben, zu dem Bericht des Verwalters Stellung zu nehmen. Ist der Schuldner Handels- 
oder Gewerbetreibender oder Landwirt, so kann auch der zuständigen amtlichen 
Berufsvertretung der Industrie, des Handels, des Handwerks oder der Landwirtschaft im 
Termin Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden. 
 
§ 158§ 158§ 158§ 158    Maßnahmen vor der EntscheidungMaßnahmen vor der EntscheidungMaßnahmen vor der EntscheidungMaßnahmen vor der Entscheidung    
(1) Will der Insolvenzverwalter vor dem Berichtstermin das Unternehmen des Schuldners 
stilllegen oder veräußern, so hat er die Zustimmung des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses einzuholen, 
wenn ein solcher bestellt ist. 

(2) Vor der Beschlussfassung des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses oder, wenn ein solcher nicht 
bestellt ist, vor der Stilllegung oder Veräußerung des Unternehmens hat der Verwalter den 
Schuldner zu unterrichten. Das Insolvenzgericht untersagt auf Antrag des Schuldners und 
nach Anhörung des Verwalters die Stilllegung oder Veräußerung, wenn diese ohne eine 
erhebliche Verminderung der Insolvenzmasse bis zum Berichtstermin aufgeschoben 
werden kann. 
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§ 160§ 160§ 160§ 160    Besonders bedeutsame RechtshandlungenBesonders bedeutsame RechtshandlungenBesonders bedeutsame RechtshandlungenBesonders bedeutsame Rechtshandlungen    
(1) Der Insolvenzverwalter hat die Zustimmung des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses einzuholen, 
wenn er Rechtshandlungen vornehmen will, die für das Insolvenzverfahren von besonderer 
Bedeutung sind. Ist ein GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss nicht bestellt, so ist die Zustimmung der 
Gläubigerversammlung einzuholen. Ist die einberufene Gläubigerversammlung 
beschlussunfähig, gilt die Zustimmung als erteilt; auf diese Folgen sind die Gläubiger bei 
der Einladung zur Gläubigerversammlung hinzuweisen. 

(2) Die Zustimmung nach Absatz 1 ist insbesondere erforderlich,  

1. wenn das Unternehmen oder ein Betrieb, das Warenlager im ganzen, ein 
unbeweglicher Gegenstand aus freier Hand, die Beteiligung des Schuldners an 
einem anderen Unternehmen, die der Herstellung einer dauernden Verbindung zu 
diesem Unternehmen dienen soll, oder das Recht auf den Bezug wiederkehrender 
Einkünfte veräußert werden soll; 

2. wenn ein Darlehen aufgenommen werden soll, das die Insolvenzmasse erheblich 
belasten würde; 

3. wenn ein Rechtsstreit mit erheblichem Streitwert anhängig gemacht oder 
aufgenommen, die Aufnahme eines solchen Rechtsstreits abgelehnt oder zur 
Beilegung oder zur Vermeidung eines solchen Rechtsstreits ein Vergleich oder ein 
Schiedsvertrag geschlossen werden soll. 

 
§ 161§ 161§ 161§ 161    Vorläufige Untersagung der RechtshandlungVorläufige Untersagung der RechtshandlungVorläufige Untersagung der RechtshandlungVorläufige Untersagung der Rechtshandlung    
In den Fällen des § 160 hat der Insolvenzverwalter vor der Beschlussfassung des 
GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses oder der Gläubigerversammlung den Schuldner zu unterrichten, 
wenn dies ohne nachteilige Verzögerung möglich ist. Sofern nicht die 
Gläubigerversammlung ihre Zustimmung erteilt hat, kann das Insolvenzgericht auf Antrag 
des Schuldners oder einer in § 75 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Mehrzahl von Gläubigern und 
nach Anhörung des Verwalters die Vornahme der Rechtshandlung vorläufig untersagen 
und eine Gläubigerversammlung einberufen, die über die Vornahme beschließt. 
 
§ 187§ 187§ 187§ 187    Befriedigung der InsolvenzgläubigerBefriedigung der InsolvenzgläubigerBefriedigung der InsolvenzgläubigerBefriedigung der Insolvenzgläubiger    
(1) Mit der Befriedigung der Insolvenzgläubiger kann erst nach dem allgemeinen 
Prüfungstermin begonnen werden. 

(2) Verteilungen an die Insolvenzgläubiger können stattfinden, sooft hinreichende 
Barmittel in der Insolvenzmasse vorhanden sind. Nachrangige Insolvenzgläubiger sollen 
bei Abschlagsverteilungen nicht berücksichtigt werden. 

(3) Die Verteilungen werden vom Insolvenzverwalter vorgenommen. Vor jeder Verteilung 
hat er die Zustimmung des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses einzuholen, wenn ein solcher bestellt 
ist. 
 
§ 195§ 195§ 195§ 195    Festsetzung des BruchteilsFestsetzung des BruchteilsFestsetzung des BruchteilsFestsetzung des Bruchteils    
(1) Für eine Abschlagsverteilung bestimmt der GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss auf Vorschlag des 
Insolvenzverwalters den zu zahlenden Bruchteil. Ist kein GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss bestellt, so 
bestimmt der Verwalter den Bruchteil. 

(2) Der Verwalter hat den Bruchteil den berücksichtigten Gläubigern mitzuteilen. 
 
§ 200§ 200§ 200§ 200    Aufhebung des InsolvenzverfahrensAufhebung des InsolvenzverfahrensAufhebung des InsolvenzverfahrensAufhebung des Insolvenzverfahrens    
(1) Sobald die Schlussverteilung vollzogen ist, beschließt das Insolvenzgericht die 
Aufhebung des Insolvenzverfahrens. 

(2) Der Beschluss und der Grund der Aufhebung sind öffentlich bekanntzumachen. Die 
§§ 31 bis 33 gelten entsprechend. 
 
§ 201§ 201§ 201§ 201    Rechte der Insolvenzgläubiger nach VerfahrensaufhebungRechte der Insolvenzgläubiger nach VerfahrensaufhebungRechte der Insolvenzgläubiger nach VerfahrensaufhebungRechte der Insolvenzgläubiger nach Verfahrensaufhebung    
(1) Die Insolvenzgläubiger können nach der Aufhebung des Insolvenzverfahrens ihre 
restlichen Forderungen gegen den Schuldner unbeschränkt geltend machen. 

(2) Die Insolvenzgläubiger, deren Forderungen festgestellt und nicht vom Schuldner im 
Prüfungstermin bestritten worden sind, können aus der Eintragung in die Tabelle wie aus 
einem vollstreckbaren Urteil die Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner betreiben. 
Einer nicht bestrittenen Forderung steht eine Forderung gleich, bei der ein erhobener 
Widerspruch beseitigt ist. Der Antrag auf Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung aus 
der Tabelle kann erst nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens gestellt werden. 

(3) Die Vorschriften über die Restschuldbefreiung bleiben unberührt. 
 
§ 214§ 214§ 214§ 214    Verfahren bei der EinstellungVerfahren bei der EinstellungVerfahren bei der EinstellungVerfahren bei der Einstellung    
(1) Der Antrag auf Einstellung des Insolvenzverfahrens nach § 212 oder § 213 ist öffentlich 
bekanntzumachen. Er ist in der Geschäftsstelle zur Einsicht der Beteiligten niederzulegen; 
im Falle des § 213 sind die zustimmenden Erklärungen der Gläubiger beizufügen. Die 
Insolvenzgläubiger können binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung 
schriftlich Widerspruch gegen den Antrag erheben. 
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(2) Das Insolvenzgericht beschließt über die Einstellung nach Anhörung des Antragstellers, 
des Insolvenzverwalters und des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses, wenn ein solcher bestellt ist. Im 
Falle eines Widerspruchs ist auch der widersprechende Gläubiger zu hören. 

(3) Vor der Einstellung hat der Verwalter die unstreitigen Masseansprüche zu berichtigen 
und für die streitigen Sicherheit zu leisten. 
 
§ 215§ 215§ 215§ 215    Bekanntmachung und Wirkungen der EinstellungBekanntmachung und Wirkungen der EinstellungBekanntmachung und Wirkungen der EinstellungBekanntmachung und Wirkungen der Einstellung    
(1) Der Beschluss, durch den das Insolvenzverfahren nach § 207, 211, 212 oder 213 
eingestellt wird, und der Grund der Einstellung sind öffentlich bekanntzumachen. Der 
Schuldner, der Insolvenzverwalter und die Mitglieder des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses sind vorab 
über den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Einstellung (§ 9 Abs. 1 Satz 3) zu 
unterrichten. § 200 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Mit der Einstellung des Insolvenzverfahrens erhält der Schuldner das Recht zurück, 
über die Insolvenzmasse frei zu verfügen. Die §§ 201, 202 gelten entsprechend. 
 
§ 218§ 218§ 218§ 218    Vorlage des InsolvenzplansVorlage des InsolvenzplansVorlage des InsolvenzplansVorlage des Insolvenzplans    
(1) Zur Vorlage eines Insolvenzplans an das Insolvenzgericht sind der Insolvenzverwalter 
und der Schuldner berechtigt. Die Vorlage durch den Schuldner kann mit dem Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens verbunden werden. Ein Plan, der erst nach dem 
Schlusstermin beim Gericht eingeht, wird nicht berücksichtigt. 

(2) Hat die Gläubigerversammlung den Verwalter beauftragt, einen Insolvenzplan 
auszuarbeiten, so hat der Verwalter den Plan binnen angemessener Frist dem Gericht 
vorzulegen. 

(3) Bei der Aufstellung des Plans durch den Verwalter wirken der GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss, 
wenn ein solcher bestellt ist, der Betriebsrat, der Sprecherausschuss der leitenden 
Angestellten und der Schuldner beratend mit. 
 
§ 231§ 231§ 231§ 231    Zurückweisung des PlansZurückweisung des PlansZurückweisung des PlansZurückweisung des Plans    
(1) Das Insolvenzgericht weist den Insolvenzplan von Amts wegen zurück,  

1. wenn die Vorschriften über das Recht zur Vorlage und den Inhalt des Plans, 
insbesondere zur Bildung von Gruppen, nicht beachtet sind und der Vorlegende den 
Mangel nicht beheben kann oder innerhalb einer angemessenen, vom Gericht 
gesetzten Frist nicht behebt, 

2. wenn ein vom Schuldner vorgelegter Plan offensichtlich keine Aussicht auf Annahme 
durch die Beteiligten oder auf Bestätigung durch das Gericht hat oder 

3. wenn die Ansprüche, die den Beteiligten nach dem gestaltenden Teil eines vom 
Schuldner vorgelegten Plans zustehen, offensichtlich nicht erfüllt werden können. 

Die Entscheidung des Gerichts soll innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage des Plans 
erfolgen. 

(2) Hatte der Schuldner in dem Insolvenzverfahren bereits einen Plan vorgelegt, der von 
den Beteiligten abgelehnt, vom Gericht nicht bestätigt oder vom Schuldner nach der 
öffentlichen Bekanntmachung des Erörterungstermins zurückgezogen worden ist, so hat 
das Gericht einen neuen Plan des Schuldners zurückzuweisen, wenn der 
Insolvenzverwalter mit Zustimmung des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses, wenn ein solcher bestellt 
ist, die Zurückweisung beantragt. 

(3) Gegen den Beschluss, durch den der Plan zurückgewiesen wird, steht dem 
Vorlegenden die sofortige Beschwerde zu. 
 
§ 232§ 232§ 232§ 232    Stellungnahmen zum PlanStellungnahmen zum PlanStellungnahmen zum PlanStellungnahmen zum Plan    
(1) Wird der Insolvenzplan nicht zurückgewiesen, so leitet das Insolvenzgericht ihn zur 
Stellungnahme zu:  

1. dem GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss, wenn ein solcher bestellt ist, dem Betriebsrat und dem 
Sprecherausschuss der leitenden Angestellten; 

2. dem Schuldner, wenn der Insolvenzverwalter den Plan vorgelegt hat; 
3. dem Verwalter, wenn der Schuldner den Plan vorgelegt hat. 

(2) Das Gericht kann auch der für den Schuldner zuständigen amtlichen Berufsvertretung 
der Industrie, des Handels, des Handwerks oder der Landwirtschaft oder anderen 
sachkundigen Stellen Gelegenheit zur Äußerung geben. 

(3) Das Gericht bestimmt eine Frist für die Abgabe der Stellungnahmen. Die Frist soll zwei 
Wochen nicht überschreiten. 
 
§ 233§ 233§ 233§ 233    Aussetzung von Verwertung und VerteilungAussetzung von Verwertung und VerteilungAussetzung von Verwertung und VerteilungAussetzung von Verwertung und Verteilung    
Soweit die Durchführung eines vorgelegten Insolvenzplans durch die Fortsetzung der 
Verwertung und Verteilung der Insolvenzmasse gefährdet würde, ordnet das 
Insolvenzgericht auf Antrag des Schuldners oder des Insolvenzverwalters die Aussetzung 
der Verwertung und Verteilung an. Das Gericht sieht von der Aussetzung ab oder hebt sie 
auf, soweit mit ihr die Gefahr erheblicher Nachteile für die Masse verbunden ist oder 
soweit der Verwalter mit Zustimmung des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses oder der 
Gläubigerversammlung die Fortsetzung der Verwertung und Verteilung beantragt. 
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§ 248§ 248§ 248§ 248    Gerichtliche BestätigungGerichtliche BestätigungGerichtliche BestätigungGerichtliche Bestätigung    
(1) Nach der Annahme des Insolvenzplans durch die Beteiligten (§§ 244 bis 246a) und der 
Zustimmung des Schuldners bedarf der Plan der Bestätigung durch das Insolvenzgericht. 

(2) Das Gericht soll vor der Entscheidung über die Bestätigung den Insolvenzverwalter, den 
GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss, wenn ein solcher bestellt ist, und den Schuldner hören 
 
§ 248a§ 248a§ 248a§ 248a    Gerichtliche Bestätigung einer PlanberichtigungGerichtliche Bestätigung einer PlanberichtigungGerichtliche Bestätigung einer PlanberichtigungGerichtliche Bestätigung einer Planberichtigung    
(1) Eine Berichtigung des Insolvenzplans durch den Insolvenzverwalter nach § 221 Satz 2 
bedarf der Bestätigung durch das Insolvenzgericht. 

(2) Das Gericht soll vor der Entscheidung über die Bestätigung den Insolvenzverwalter, den 
GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss, wenn ein solcher bestellt ist, die Gläubiger und die Anteilsinhaber, 
sofern ihre Rechte betroffen sind, sowie den Schuldner hören. 

(3) Die Bestätigung ist auf Antrag zu versagen, wenn ein Beteiligter durch die mit der 
Berichtigung einhergehende Planänderung voraussichtlich schlechtergestellt wird, als er 
nach den mit dem Plan beabsichtigten Wirkungen stünde. 

(4) Gegen den Beschluss, durch den die Berichtigung bestätigt oder versagt wird, steht 
den in Absatz 2 genannten Gläubigern und Anteilsinhabern sowie dem Verwalter die 
sofortige Beschwerde zu. § 253 Absatz 4 gilt entsprechend. 
 
§ 253§ 253§ 253§ 253    RechtsmittelRechtsmittelRechtsmittelRechtsmittel    
(1) Gegen den Beschluss, durch den der Insolvenzplan bestätigt oder durch den die 
Bestätigung versagt wird, steht den Gläubigern, dem Schuldner und, wenn dieser keine 
natürliche Person ist, den am Schuldner beteiligten Personen die sofortige Beschwerde 
zu. 

(2) Die sofortige Beschwerde gegen die Bestätigung ist nur zulässig, wenn der 
Beschwerdeführer  

1. dem Plan spätestens im Abstimmungstermin schriftlich oder zu Protokoll 
widersprochen hat, 

2. gegen den Plan gestimmt hat und 
3. glaubhaft macht, dass er durch den Plan wesentlich schlechtergestellt wird, als er 

ohne einen Plan stünde, und dass dieser Nachteil nicht durch eine Zahlung aus den 
in § 251 Abs. 3 genannten Mitteln ausgeglichen werden kann. 

(3) Absatz 2 Nummer 1 und 2 gilt nur, wenn in der öffentlichen Bekanntmachung des 
Termins (§ 235 Absatz 2) und in den Ladungen zum Termin (§ 235 Absatz 3) auf die 

Notwendigkeit des Widerspruchs und der Ablehnung des Plans besonders hingewiesen 
wurde. 

(4) Auf Antrag des Insolvenzverwalters weist das Landgericht die Beschwerde 
unverzüglich zurück, wenn das alsbaldige Wirksamwerden des Insolvenzplans vorrangig 
erscheint, weil die Nachteile einer Verzögerung des Planvollzugs nach freier Überzeugung 
des Gerichts die Nachteile für den Beschwerdeführer überwiegen; ein Abhilfeverfahren 
nach § 572 Absatz 1 Satz 1 der Zivilprozessordnung findet nicht statt. Dies gilt nicht, wenn 
ein besonders schwerer Rechtsverstoß vorliegt. Weist das Gericht die Beschwerde nach 
Satz 1 zurück, ist dem Beschwerdeführer aus der Masse der Schaden zu ersetzen, der ihm 
durch den Planvollzug entsteht; die Rückgängigmachung der Wirkungen des 
Insolvenzplans kann nicht als Schadensersatz verlangt werden. Für Klagen, mit denen 
Schadensersatzansprüche nach Satz 3 geltend gemacht werden, ist das Landgericht 
ausschließlich zuständig, das die sofortige Beschwerde zurückgewiesen hat. 
 
§ 258§ 258§ 258§ 258    Aufhebung des InsolvenzverfahrensAufhebung des InsolvenzverfahrensAufhebung des InsolvenzverfahrensAufhebung des Insolvenzverfahrens    
(1) Sobald die Bestätigung des Insolvenzplans rechtskräftig ist und der Insolvenzplan nicht 
etwas anderes vorsieht, beschließt das Insolvenzgericht die Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens. 

(2) Vor der Aufhebung hat der Verwalter die unstreitigen fälligen Masseansprüche zu 
berichtigen und für die streitigen oder nicht fälligen Sicherheit zu leisten. Für die nicht 
fälligen Masseansprüche kann auch ein Finanzplan vorgelegt werden, aus dem sich ergibt, 
dass ihre Erfüllung gewährleistet ist. 

(3) Der Beschluss und der Grund der Aufhebung sind öffentlich bekanntzumachen. Der 
Schuldner, der Insolvenzverwalter und die Mitglieder des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses sind vorab 
über den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Aufhebung (§ 9 Abs. 1 Satz 3) zu 
unterrichten. § 200 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
§ 259§ 259§ 259§ 259    Wirkungen der AufhebungWirkungen der AufhebungWirkungen der AufhebungWirkungen der Aufhebung    
(1) Mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens erlöschen die Ämter des 
Insolvenzverwalters und der Mitglieder des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses. Der Schuldner erhält 
das Recht zurück, über die Insolvenzmasse frei zu verfügen. 

(2) Die Vorschriften über die Überwachung der Planerfüllung bleiben unberührt. 

(3) Einen anhängigen Rechtsstreit, der die Insolvenzanfechtung zum Gegenstand hat, kann 
der Verwalter auch nach der Aufhebung des Verfahrens fortführen, wenn dies im 
gestaltenden Teil des Plans vorgesehen ist. In diesem Fall wird der Rechtsstreit für 
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Rechnung des Schuldners geführt, wenn im Plan keine abweichende Regelung getroffen 
wird. 
 
§ 261§ 261§ 261§ 261    Aufgaben und Befugnisse des InsolvenzvAufgaben und Befugnisse des InsolvenzvAufgaben und Befugnisse des InsolvenzvAufgaben und Befugnisse des Insolvenzverwalterserwalterserwalterserwalters    
(1) Die Überwachung ist Aufgabe des Insolvenzverwalters. Die Ämter des Verwalters und 
der Mitglieder des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses und die Aufsicht des Insolvenzgerichts bestehen 
insoweit fort. § 22 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Während der Zeit der Überwachung hat der Verwalter dem GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss, wenn 
ein solcher bestellt ist, und dem Gericht jährlich über den jeweiligen Stand und die 
weiteren Aussichten der Erfüllung des Insolvenzplans zu berichten. Unberührt bleibt das 
Recht des GläubigerausschGläubigerausschGläubigerausschGläubigerausschussesussesussesusses und des Gerichts, jederzeit einzelne Auskünfte oder 
einen Zwischenbericht zu verlangen. 
 
§ 262§ 262§ 262§ 262    Anzeigepflicht des InsolvenzverwaltersAnzeigepflicht des InsolvenzverwaltersAnzeigepflicht des InsolvenzverwaltersAnzeigepflicht des Insolvenzverwalters    
Stellt der Insolvenzverwalter fest, dass Ansprüche, deren Erfüllung überwacht wird, nicht 
erfüllt werden oder nicht erfüllt werden können, so hat er dies unverzüglich dem 
GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss und dem Insolvenzgericht anzuzeigen. Ist ein GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss 
nicht bestellt, so hat der Verwalter an dessen Stelle alle Gläubiger zu unterrichten, denen 
nach dem gestaltenden Teil des Insolvenzplans Ansprüche gegen den Schuldner oder die 
Übernahmegesellschaft zustehen. 
 
§ 270§ 270§ 270§ 270    VoraussetzungenVoraussetzungenVoraussetzungenVoraussetzungen    
(1) Der Schuldner ist berechtigt, unter der Aufsicht eines Sachwalters die Insolvenzmasse 
zu verwalten und über sie zu verfügen, wenn das Insolvenzgericht in dem Beschluss über 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Eigenverwaltung anordnet. Für das Verfahren 
gelten die allgemeinen Vorschriften, soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt ist. 
Die Vorschriften dieses Teils sind auf Verbraucherinsolvenzverfahren nach § 304 nicht 
anzuwenden. 

(2) Die Anordnung setzt voraus,  

1. dass sie vom Schuldner beantragt worden ist und 
2. dass keine Umstände bekannt sind, die erwarten lassen, dass die Anordnung zu 

Nachteilen für die Gläubiger führen wird. 

(3) Vor der Entscheidung über den Antrag ist dem vorläufigen GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben, wenn dies nicht offensichtlich zu einer nachteiligen 
Veränderung in der Vermögenslage des Schuldners führt. Wird der Antrag von einem 

einstimmigen Beschluss des vorläufigen GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses unterstützt, so gilt die 
Anordnung nicht als nachteilig für die Gläubiger. 

(4) Wird der Antrag abgelehnt, so ist die Ablehnung schriftlich zu begründen; § 27 Abs. 2 
Nummer 4 gilt entsprechend. 
 
§ 270b§ 270b§ 270b§ 270b    VorbereVorbereVorbereVorbereitung einer Sanierungitung einer Sanierungitung einer Sanierungitung einer Sanierung    
(1) Hat der Schuldner den Eröffnungsantrag bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung gestellt und die Eigenverwaltung beantragt und ist die angestrebte 
Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos, so bestimmt das Insolvenzgericht auf Antrag 
des Schuldners eine Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans. Die Frist darf höchstens drei 
Monate betragen. Der Schuldner hat mit dem Antrag eine mit Gründen versehene 
Bescheinigung eines in Insolvenzsachen erfahrenen Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers 
oder Rechtsanwalts oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation vorzulegen, aus der 
sich ergibt, dass drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, aber keine 
Zahlungsunfähigkeit vorliegt und die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich 
aussichtslos ist. 

(2) In dem Beschluss nach Absatz 1 bestellt das Gericht einen vorläufigen Sachwalter nach 
§ 270a Absatz 1, der personenverschieden von dem Aussteller der Bescheinigung nach 
Absatz 1 zu sein hat. Das Gericht kann von dem Vorschlag des Schuldners nur abweichen, 
wenn die vorgeschlagene Person offensichtlich für die Übernahme des Amtes nicht 
geeignet ist; dies ist vom Gericht zu begründen. Das Gericht kann vorläufige Maßnahmen 
nach § 21 Absatz 1 und 2 Nummer 1a, 3 bis 5 anordnen; es hat Maßnahmen nach § 21 
Absatz 2 Nummer 3 anzuordnen, wenn der Schuldner dies beantragt. 

(3) Auf Antrag des Schuldners hat das Gericht anzuordnen, dass der Schuldner 
Masseverbindlichkeiten begründet. § 55 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(4) Das Gericht hebt die Anordnung nach Absatz 1 vor Ablauf der Frist auf, wenn  

1. die angestrebte Sanierung aussichtslos geworden ist; 
2. der vorläufige GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss die Aufhebung beantragt oder 
3. ein absonderungsberechtigter Gläubiger oder ein Insolvenzgläubiger die Aufhebung 

beantragt und Umstände bekannt werden, die erwarten lassen, dass die Anordnung 
zu Nachteilen für die Gläubiger führen wird; der Antrag ist nur zulässig, wenn kein 
vorläufiger GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss bestellt ist und die Umstände vom Antragsteller 
glaubhaft gemacht werden. 
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Der Schuldner oder der vorläufige Sachwalter haben dem Gericht den Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit unverzüglich anzuzeigen. Nach Aufhebung der Anordnung oder nach 
Ablauf der Frist entscheidet das Gericht über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. 
 
§ 274§ 274§ 274§ 274    Rechtsstellung des SachwaltersRechtsstellung des SachwaltersRechtsstellung des SachwaltersRechtsstellung des Sachwalters    
(1) Für die Bestellung des Sachwalters, für die Aufsicht des Insolvenzgerichts sowie für die 
Haftung und die Vergütung des Sachwalters gelten § 27 Absatz 2 Nummer 4, § 54 
Nummer 2 und die §§ 56 bis 60, 62 bis 65 entsprechend. 

(2) Der Sachwalter hat die wirtschaftliche Lage des Schuldners zu prüfen und die 
Geschäftsführung sowie die Ausgaben für die Lebensführung zu überwachen. § 22 Abs. 3 
gilt entsprechend. 

(3) Stellt der Sachwalter Umstände fest, die erwarten lassen, dass die Fortsetzung der 
Eigenverwaltung zu Nachteilen für die Gläubiger führen wird, so hat er dies unverzüglich 
dem GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss und dem Insolvenzgericht anzuzeigen. Ist ein GläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschussGläubigerausschuss 
nicht bestellt, so hat der Sachwalter an dessen Stelle die Insolvenzgläubiger, die 
Forderungen angemeldet haben, und die absonderungsberechtigten Gläubiger zu 
unterrichten. 
 
§ 276§ 276§ 276§ 276    Mitwirkung des Mitwirkung des Mitwirkung des Mitwirkung des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses    
Der Schuldner hat die Zustimmung des GläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschussesGläubigerausschusses einzuholen, wenn er 
Rechtshandlungen vornehmen will, die für das Insolvenzverfahren von besonderer 
Bedeutung sind. § 160 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, § 161 Satz 2 und § 164 gelten entsprechend. 
 
 


